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Sonderbedingungen für  
die Bank11-Karte (Debitkarte)

A. Garantierte Zahlungsformen
I. Geltungsbereich
Die von der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH (nachfolgend „Bank11“) 
ausgegebene Girokarte (im Folgenden auch Bank11-Karte oder Karte genannt) ist 
eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese und die Terminals 
entsprechend ausgestattet sind, wie folgt nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in  
deutschen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldau-
tomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten 
Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo ge-
kennzeichnet sind (girocard-Terminals).

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in  
fremden Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldau-
tomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten 
Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend ausge-
stattet ist.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für 
das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

II. Allgemeine Regeln

1. Ausgabe der Karte
Die Bank11-Karte wird als physische Karte ausgegeben. 

2. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Bei dem Konto handelt es sich um 
ein Rahmenkreditprodukt. Die Karte kann auf den Namen des Kontoinhabers oder 
gem. den „Regelungen für eine Zusatzkarte“ als Zusatzkarte auf eine andere Person 
ausgestellt werden. 

3. Finanzielle Nutzungsgrenze
Verfügungen mittels Karte sind nur innerhalb des jeweiligen bei dem Rahmenkredit-
produkt eingeräumten Kreditrahmens zulässig (Nutzungsgrenze). Falls diese Nut-
zungsgrenze nicht eingehalten wird, ist die Bank berechtigt,

den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entste-
hen. 

4. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird 
das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwäh-
rungsgeschäften erfolgt zum jeweilig gültigen Tageskurs.

5. Rückgabe der Bank11-Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für 
den angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber 
nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzu-
verlangen . Endet die Nutzungsberechtigung vorher (z. B. durch Kündigung der Kon-
toverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben. 

6. Sperre und Einziehung der Bank11-Karte
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) 
veranlassen

 - wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,

 - wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 
rechtfertigen oder

 - wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der 
Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung unterrich-
ten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, 
wenn die Gründe für die Sperrung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unter-
richtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach 
Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Bank11-Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 
abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht 
unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des 
girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. 

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von 
der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der 
Karte vermerkt werden oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt wer-
den. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die 
Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen 
(z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). 

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN 
fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzei-
ge kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahme-
dienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland abgeben. 
In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank - mög-
lichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale 
Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten für 
die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen.

Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Kar-
teninhaber mit seiner Bank in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Dieb-
stahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in 
den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls 
unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder 
sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die Bank im Rahmen von § 675l 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, sofern der Karteninhaber die Um-
stände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht 
zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

8. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automatisierte Kasse er-
teilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Karten-
zahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst 
mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die aus-
drückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Karten-
zahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert.

9. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der fi-
nanziellen Nutzungsgrenze verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn

 - der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

 - der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zuge-
stimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder 
vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mit-
geteilt worden ist.

10. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

 - der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht autorisiert hat,

 - der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen nicht eingehalten ist oder

 - die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, 
unterrichtet.

11. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des 
Zahlungsauftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Karten-
zahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
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12. Entgelte
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

13. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit 
der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg. 

14. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. in Form der

 - Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

 - Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu er-
statten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenver-
fügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstages zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Wei-
se davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vor-
liegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich 
zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten

Kartenverfügung, z. B. in Form der

 - Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

 - Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung 
des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte

oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kar-
tenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung 
in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
erst nach Ablauf der Ausführungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfän-
ger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Ver-
fügungsbetrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die 
Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und 
ihn über das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolg-
ten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits in den vorste-
henden 14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Erfolgt der Einsatz der Karte in 
einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, be-
schränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur 
Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tra-
gen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung

gilt nicht

 - für nicht autorisierte Kartenverfügungen,

 - bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

 - für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und

 - für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach den vorstehenden 14.1 bis 14.3 sind ausge-
schlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um 
eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt.

Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über 
die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach dem vorstehenden 14.3 
kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände

 - auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können oder

 - von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

15. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kom-
men sie sonst abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich verwendet und 
kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, z. B. in Form der

 - Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

 - Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen

haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verur-
sacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unbe-
rührt.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

 - es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 
Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte vor 
der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder

 - der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweignieder-
lassung

der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, 
verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3) Erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaat), trägt der Kontoinhaber den aufgrund 
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2 
auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die 
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat.

Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von 
maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und übernimmt alle Schäden, die 
durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige ent-
standen sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 ob-
liegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.

(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 und 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der 
Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoin-
haber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er

 - den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem 
Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 
nach dem er hiervon Kenntnis hatte,

 - die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen 
mit der physischen Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Kar-
teninhaber mitgeteilt wurde), oder

 - die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Miss-
brauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.
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(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 
1 Absatz 24 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder hat der Zah-
lungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die 
Bank gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich 
die Haftung des Karteninhabers und der Bank abweichend von den Absätzen 1 bis 6 
nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl 
der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Verfügungen, z. B. in Form der

 - Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten

 - Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt 
der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

III. Besondere Regeln für den Geldautomaten-Service und 
Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen

1. Verfügungsrahmen der Bank11-Karte
Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind für den Kartenin-
haber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei 
jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird ge-
prüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen be-
reits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte 
überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem 
etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf 
den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des eingeräumten Kredits in An-
spruch nehmen. 

2. Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im 
Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, 
nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hinterein-
ander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3. Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisier-
ten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an 
den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Ver-
tragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten 
Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend 
zu machen.

4. Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit bei den von 
ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mechanismen zu instal-
lieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwen-
dung treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über 
diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

B. Regelungen für eine Zusatzkarte
1. Inhaber einer Zusatzkarte
Aufgrund des Antrags Kontoinhabers zur Ausstellung einer Zusatzkarte erhält ein 
ebenfalls beantragende Inhaber der Zusatzkarte das Recht, Verfügungen im Rahmen 
des dem Kontoinhabers zustehenden Kreditrahmens vorzunehmen (maximale Aus-
stellung von 2 Zusatzkarten). Zusatzkarten weisen die gleichen Funktionen wie die 
dem Kontoinhaber zur Verfügung gestellte auf.

Die vorstehenden Regelungen gelten für die Nutzung einer Zusatzkarte entspre-
chend.

2. Haftung für Umsätze mit der Zusatzkarte
Der Inhaber der Zusatzkarte und der Kontoinhaber haften für die mit der Zusatzkar-
te getätigten Umsätze als Gesamtschuldner. Die Umsätze der Zusatzkarte werden 
dem Kreditkonto belastet. 3. Beendigung der Nutzung einer Zusatzkarte

Der Kontoinhaber ist berechtigt, die dem Inhaber der Zusatzkarte eingeräumte Be-
rechtigung jederzeit durch Kündigung zu beenden. Die Kündigung der Zusatzkarte 
durch den Kontoinhabers wird erst mit Zugang der Zusatzkarte bei der Bank wirk-
sam. Die Bank wird eine Zusatzkarte jedoch aufgrund der Kündigungserklärung des 
Kontoinhabers sperren. Etwaige Verpflichtungen des Kontoinhabers im Verhältnis 
zum Inhaber der Zusatzkarte bleiben unberührt.

VI. Haftung als Gesamtschuldner
Die Haftung als Gesamtschuldner bedeutet, dass jeder einzelne Kontoinhaber und 
Zusatzkarteninhaber der Bank gegenüber für den gesamtschuldnerisch geschulde-
ten Betrag haftet und die Bank, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, das Recht 
hat, nach Ihrer Wahl einen der Gesamtschuldner in Anspruch zu nehmen.

C. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder Be-
schwerdestellen wenden.


